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Kantonsratsbeschluss über das Budget 2020 
 

 

Ergebnis der einzigen Lesung vom 26. November 2019 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 25. September 2018 Kenntnis genommen und 

 

beschliesst:  

 

 

1. Das Budget 2020 wird mit folgenden Ergebnissen genehmigt: 

 

 Erfolgsrechnung  

 

Aufwand Erfolgsrechnung ....................................................................  Fr. 5'381'254'900.– 

Ertrag Erfolgsrechnung ........................................................................  Fr. 5'407'224'500.– 

Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung ...................................................  Fr. 25'969'600.– 

 

 Investitionsrechnung 

 

Investitionsausgaben ...........................................................................  Fr. 334'771'300.– 

Investitionseinnahmen .........................................................................  Fr.   25'802'100.– 

Nettoinvestition ....................................................................................  Fr. 308'969'200.– 

 

2. 1 Der Staatssteuerfuss1 wird für das Jahr 2020 auf 115 Prozent festgesetzt. 

 

 2 Die Regierung wird ermächtigt, die zusätzlich erforderlichen Mittel auf dem Kreditweg zu  

 beschaffen. 

 

3. Der Motorfahrzeugsteuerfuss2 wird für das Jahr 2020 auf 100 Prozent festgesetzt. 

 

3a. Der Geschäftsbericht3 des Zentrums für Labormedizin über das Jahr 2018 wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

4. Der Leistungsauftrag4 für das Zentrum für Labormedizin für das Jahr 2020 wird genehmigt. 

 

5. Der Leistungsauftrag Joint Medical Master in St.Gallen (JMM) der Universität St.Gallen für 

die Jahre 2020 bis 2022 wird genehmigt. 

 

6. Es wird folgendes Darlehen an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gewährt: 

 a) Verein Johanneum, Neu St.Johann; Neubau Zentralgebäude und Neubau für zwei bis 

drei Pflegewohngruppen: Fr. 5'900'000.–. 

                                                   
1  Art. 6 des Steuergesetzes, sGS 811.1. 
2  Art. 16 des Gesetzes über die Strassenverkehrsabgaben, sGS 711.70. 
3  Art. 9 Abs. 1 Bst. d des Gesetzes über das Zentrum für Labormedizin, sGS 320.22. 
4  Art. 9 Abs. 1 Bst. b des Gesetzes über das Zentrum für Labormedizin, sGS 320.22. 



 b) Für Darlehen von weniger als 3,0 Mio. Franken5 an Einrichtungen für Menschen mit Be-

hinderung wird ein Rahmenkredit von Fr. 5'600'000.– gewährt. 

 c) Die Kredite werden der Investitionsrechnung belastet. 

 

7. Es wird folgender Sonderkredit6 zulasten der Erfolgsrechnung gewährt:  

 Sonderkredit «Joint Medical Master der Universität St.Gallen 2020–2022»:  Fr. 20'450'300.–  

 

8. Es wird folgender Sonderkredit zulasten der Investitionsrechnung gewährt: 

 Sonderkredit «eGov-Projekt Umsetzung der IT-Strategie  

Amt für Volksschule / Schulträger 2022»: Fr. 3'440'000.–  

 

9. Die Regierung wird eingeladen, für individuelle Lohnmassnahmen und für den strukturellen 

Personalbedarf in der Planperiode des Aufgaben- und Finanzplans 2021–2023 mit einer 

Pauschale von 0,8 Prozent der massgebenden Lohnsumme zu rechnen. 

 

 

Der Präsident des Kantonsrates: 

Daniel Baumgartner 

 

Der Staatssekretär: 

Canisius Braun 

 

                                                   
5  Art. 25 des Gesetzes über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung, sGS 381.4. 
6  Der Sonderkredit für die Jahre 2020bis 2023 zur Finanzierung der Kampagne zum beschleunigten Ersatz von fos-

silen Heizungen (33.19.05) ist Gegenstand eines eigenen Kantonsratsbeschlusses. 
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